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Hinweise: 

Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und bei der Errechnung der Veränderungsraten 

können geringfügige Differenzen im Vergleich zur Ermittlung aus nicht gerundeten Rechnungs-

grundlagen auftreten. 

Dieser Bericht enthält einige Feststellungen (Beanstandungen, Hinweise) und den vollständigen 

Gliederungspunkt Sonderprüfung Entwicklungsgebiet „Schleichenbach II“ in grauer Schrift. Diese 

Prüfungsergebnisse enthielt bereits der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011, sie 

gelten auch für das Jahr 2012 und sind der Vollständigkeit halber - gegebenenfalls ergänzt bzw. 

aktualisiert - nochmals aufgeführt. 
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1. Allgemeine Vorbemerkungen 

1.1 Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand und -umfang 

Die Stadt Usingen hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzu-

stellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt. Der Jahres-

abschluss besteht aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der 

Finanzrechnung und ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Er ist 

durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und ihm sind als Anlagen beizufügen ein Anhang, 

in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, Übersichten über das Anla-

gevermögen, die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen sowie eine Übersicht über die in das 

folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 112 Hessische Gemeindeordnung 

(HGO)). 

Das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises ist für die Prüfung des Jahresabschlusses 

der Stadt Usingen örtlich und sachlich zuständig. Die Rechtsstellung, der Umfang der Prüfung und 

die Verpflichtung, die Prüfungsergebnisse in einem Bericht zusammenzufassen, ergeben sich aus 

den §§ 128, 130 und 131 HGO. 

Nach § 128 HGO ist zu prüfen, ob 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt sind, 

 bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszah-

lungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften 

verfahren worden ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö- 

gens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt, 

 der Rechenschaftsbericht eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. 

Nach § 131 Abs. 1 Nr. 5 HGO ist im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses auch zu prüfen, 

ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wurde. 

1.2 Verantwortlichkeiten, Vollständigkeitserklärung 

Im Prüfungszeitraum wurde die Verwaltung von Herrn Steffen Wernard, als Bürgermeister der 

Stadt Usingen, geleitet. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch Prüferinnen und Prüfer des Fachbereichs Revi-

sion, die Prüfungsleitung lag bei Jörg Krebs und Jens Weyer1. 

Die von Herrn Bürgermeister Steffen Wernard unterzeichnete Vollständigkeitserklärung wurde 

unter dem Datum 01.12.2014 abgegeben. Sie ist eine umfassende Versicherung der Vollständig-

keit der erteilten Auskünfte und Nachweise und spiegelt die kommunale Verantwortlichkeit für die 

Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang und Rechen-

schaftsbericht wider. Die Vollständigkeitserklärung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. 

                                                

1 Herr Jens Weyer ist geschäftsführender Gesellschafter der mit Prüfungsunterstützungsleistungen beauftragten Hertz & Weyer GmbH. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Systemprüfung 

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungsrechtlichen und haushaltsrechtli-

chen Vorschriften und den Beschlussfassungen der Organe geführt worden sind. 

Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustel-

lende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören. 

Entsprechend § 92 Abs. 2 HGO ist das Rechnungswesen nach den Regeln der kaufmännischen 

doppelten Buchführung zu führen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind zu beach-

ten. 

Das Rechnungswesen entsprach den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser Größenord-

nung. Das Rechnungswesen entsprach in Größe und Ausgestaltung den Bedürfnissen einer 

Kommune der Größenordnung der Stadt Usingen. Es konnte relevante Informationen zeitnah 

liefern. Angeforderte Prüfungsunterlagen wurden seitens der Kämmerei, der Kasse und den ande-

ren städtischen Stellen zeitnah und umfänglich zur Verfügung gestellt. 

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsge-

mäß geführt wurden. Es konnte festgestellt werden, dass die Geschäftspolitik auf üblichen ord-

nungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen beruhte. 

2.1.1 Anordnungswesen 

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anordnungswesen wurden beachtet. 

Die Bücher und Belege der Stadt Usingen wurden nicht im Rahmen von Belegprüfungen gemäß 

§ 131 Absatz 1 Ziffern 2 und 3 HGO sowie § 128 Absatz 1 Ziffer 2 HGO zur Vorbereitung der 

Jahresabschlussprüfung geprüft (im Jahr 2012 wurden keine Kassenprüfungen nach §§ 27 ff 

GemKVO durchgeführt).  

Die Belege des Jahres 2012 wurden nach § 128 Abs. 1 Ziffer 2 HGO im Zusammenhang des 

Jahresabschlusses anhand von Stichproben geprüft. 

2.1.2 Vergabewesen 

Im Zuge der Prüfung von Stichproben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

wurde geprüft, inwieweit die Beauftragung im Wettbewerb erfolgte. Dabei war festzustellen, dass 

Aufträge im Wettbewerb vergeben worden sind.  

Prüfungsempfehlung 1: Durchführung Vergabeverfahren 

Beruhen Rechnungen auf (förmlichen) Vergabeverfahren sollten die begründenden Unterlagen 

einen Hinweis auf das Vergabeverfahren enthalten. Wurde auf eine Vergabe im Wettbewerb ver-

zichtet - Direktkauf oder ein anderer Ausnahmetatbestand nach dem geltenden Vergaberecht - 

sollte die jeweilige Begründung aus den den Zahlungsunterlagen beigefügten Unterlagen ersicht-

lich sein. 
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2.1.3 Buchführung 

Die Buchführung erfolgte unter Anwendung des EDV-Buchführungssystems newsystem kommunal 

(nsk) der ekom21. Der Jahresabschluss wurde ebenfalls mit diesem System erstellt. 

nsk ist ein „Geprüftes Fachprogramm“ nach TÜVIT / OKKSA e.V. Eine Prüfung nach 

§ 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO wurde jedoch noch nicht durchgeführt. 

Die Programmprüfung anhand der OKKSA-Kataloge umfasst auch die Beachtung der GOB / 

GOBS. Ein „Geprüftes Fachprogramm“ erfüllt daher grundsätzlich die Anforderungen nach diesen 

Grundsätzen.  

Die Buchführung erfolgte ordnungsgemäß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung und entsprach den gesetzlichen Vorschriften. 

Prüfungshinweis 1: Unzulänglichkeiten bei Stornobuchungen 

Zu einzelnen Stornobuchungen lagen der Buchungsbeleg des Stornos und der zugrunde liegende 

Buchungsbeleg nicht vor. Die Buchungsdokumentation der Stadt Usingen entsprach bei Stornobu-

chungen somit nicht immer den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).  

 

Seit dem Jahr 2013 setzt die Stadt Usingen einen automatisierten Rechnungsworkflow ein, bei 

dem Stornobuchungen direkt auf die Ursprungsbuchung verweisen. Das Problem der unvollständi-

gen Dokumentation ist damit spätestens ab 2013 behoben. 

 

Prüfungshinweis 2: Differenz Prüfungsgrundlagen 

Zwischen den dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegten Daten der Buchhaltung zum Jahresab-

schluss 31.12.2012 und den in der Buchhaltung tatsächlich erfassten Geschäftsvorfälle ergibt sich 

eine Differenz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Differenz resultiert 

daraus, dass nach der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 und Weiterleitung der Daten am 

23.10.2014 am 06.11.2014 noch eine Buchung für das Haushaltsjahr 2012 erfolgte. 

Dabei handelt es sich um einen einmaligen Vorgang, der daraus resultierte, dass die Stadt Usin-

gen mit dem Jahresabschluss 2012 alle an den Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 vorzunehmen-

den Änderungen umgesetzt hat und deshalb den Jahresabschluss über die Prüfbeginne hinaus 

„offen halten“ musste. Die - ab dem Haushaltsjahr 2013 (wieder) eingerichtete - technische Sperre 

zur Verhinderung nachträglicher Buchung war deshalb nicht wirksam.  
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2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs 

Die Prüfung ergab, dass die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung - von einer Ausnahme 

abgesehen - ordnungsgemäß aus den Büchern der Stadt entwickelt worden sind. 

Prüfungsbeanstandung 1: Falsche Zuordnung Sachkonto - Bilanzposition 

Die Zuordnung von Sachkonten der Buchhaltung zu Positionen der Bilanz erfolgt durch (pro-

gramminterne) Schlüsselung. Aufgrund einer falschen Zuordnung des Sachkontos 4861939 wer-

den Verbindlichkeiten (gegenüber verbundenen Unternehmen) als Forderungen (gegenüber 

verbundenen Unternehmen) ausgewiesen. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Diese Zuordnung war aufgrund der Systematik der Buchführung der Stadtwerke notwendig, erle-

digt sich aber durch die Integration der Stadtwerke zum 01.01.2017. 

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden grund-

sätzlich beachtet (zur Abweichung vom Stetigkeitsgrundsatz siehe Kapitel Sachanlagen, S. 24). 

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrech-

nung sowie die sonstigen Pflichtangaben.  

Eine Folgeinventur konnte gemäß Erlass des HMdIS vom 30.07.2014 spätestens bis zum 

31.12.2015 zurückgestellt werden (Vereinfachungsvorschriften zur Beschleunigung der Aufstellung 

von kommunalen Jahresabschlüssen). 

2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse 

Gemäß § 92 Abs. 2 HGO ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die 

Beachtung dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Sicherung der stetigen Auf-

gabenerfüllung prüfungsrelevant. 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sind uns keine Sachverhalte 

bekannt geworden, die darauf hinweisen, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt Usingen nicht 

wirtschaftlich geführt wird (einzelne Unzulänglichkeiten bei der Vergabe von Aufträgen lassen nicht 

zwangsläufig auf unwirtschaftliches Verhalten schließen). 
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3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft 

In der Sitzung am 13.12.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt (Haushaltssat-

zung und Haushaltsplan mit allen Anlagen) für das Jahr 2012 beschlossen. 

Der Vorlagetermin nach § 97 Abs. 4 HGO zum 30.11.2011 wurde nicht eingehalten. 

Der Ergebnishaushalt war mit dem Gesamtbetrag 

 der ordentlichen Erträge in Höhe von 17.667.205 €, 

 der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.165.755 €, 

 der außerordentlichen Erträge in Höhe von 850 €, 

 der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € 

mit einem Defizit von 4.497.700 € geplant. Die Ertragskraft der Stadt Usingen reichte somit nicht 

aus, die geplanten Aufwendungen zu finanzieren. 

Der Finanzhaushalt war mit dem Gesamtbetrag/Saldo 

 der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  

in Höhe von -3.890.270 €, 

 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 728.500 €, 

 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.133.370 €, 

 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.404.870 €, 

 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 707.440 € 

mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -4.597.710 € geplant. 

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde auf 5.404.870 € festgesetzt. 

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 29.000 € veranschlagt. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 11.000.000 € festgesetzt. 

Mit Veranschlagung von 

 Krediten für Investitionen 

 Verpflichtungsermächtigungen 

war der Haushalt der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. 

Die notwendige Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 26.03.2012 von der Kommu-

nalaufsichtsbehörde erteilt. 

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung nur mit Nebenbestimmungen 

erteilt.  

Betroffen war u.a. § 2 der Haushaltssatzung: 

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 5.404.870,00 € wurde unter dem 

Vorbehalt der der Einzelgenehmigung  nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO genehmigt. Den Anträgen auf 

Einzelgenehmigung war jeweils neben der Auflistung der mit den Kreditmitteln zu finanzierenden 

Investitionen auch eine Beschreibung der aktuellen Haushaltssituation beizulegen. Die Notwendig-

keit der einzelnen kreditfinanzierten Investitionen war nachvollziehbar und schlüssig darzustellen. 

Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 97 Abs. 5 HGO erst nach der Genehmigung durch 

die Kommunalaufsichtsbehörde bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 

10.04.2012 bis 18.04.2012. 
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Die Haushaltssatzung ist gemäß § 94 Abs. 3 S. 1 HGO am 01.01.2012 (rückwirkend) in Kraft 

getreten. Für die Zeit vom 01.01.2011 bis zum Tag der öffentlichen Bekanntmachung am 

05.04.2012 galten die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung. 

Eine Nachtragshaushaltssatzung war nicht zu beschließen. 

Außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2012 sorgen für Abweichungen zwischen 

dem fortgeführten Haushaltsansatz und den der Satzung zu Grunde liegenden Ansätzen.  

4. Ausführung des Haushaltsplans 

4.1 Planvergleich 

4.1.1 Gesamtergebnisrechnung 

 Plan 
Ergebnis des Jahres-

abschlusses  

Summe der ordentlichen Erträge 17.417.085,00 € 19.492.250,62 € 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.212.625,66 € 21.895.771,66 € 

Verwaltungsergebnis -3.795.540,66 € -2.403.521,04 € 

Finanzerträge 250.120,00 € 65.457,14 € 

Zinsen u. a. Finanzaufwendungen 939.700,00 € 696.020,77 € 

Finanzergebnis -689.580,00 € -630.563,63 € 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 17.667.205,00 € 19.557.707,76 € 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 22.152.325,66 € 22.591.792,43 € 

Ordentliches Ergebnis -.4.485.120,66 € -3.034.084,67 € 

Außerordentliche Erträge 850,00 € 404.129,81 € 

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 12.265,39 € 

Außerordentliches Ergebnis 850,00 € 391.864,42 € 

Jahresergebnis -4.484.270,66 € -2.642.220,25 € 

Tabelle 1: Vergleich Gesamtergebnishaushalt / -rechnung 

Aus dem Vorjahr standen keine übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen zur 

Verfügung. 
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4.1.2 Gesamtfinanzrechnung 

 Plan 
Ergebnis des Jahres-

abschlusses 

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.037.005,00 € 18.440.754,39 € 

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.895.076,51 € 19.576.762,09 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-3.858.071,51 € -1.136.007,70 € 

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 728.500,00 € 611.676,31 € 

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.334.931,84 € 2.601.777,65 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstä-
tigkeit 

-8.606.431,84 € -1.990.101,34 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf -12.464.503,35 € -3.126.109,04 € 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen für Investitionen 

5.404.870,90 € 18.127.823,76 € 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich-
baren Vorgängen für Investitionen 

707.440,00 € 5.719.663,68 € 

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf auf Finanzie-
rungstätigkeit 

4.697.430,00 € 12.408.160,08 € 

Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -.7.767.073,35 € 9.282.051,04 € 

Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -21.164.248,20 € -7.980.075,79 € 

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -28.931.321,55 € 1.426.632,12 € 

Tabelle 2: Vergleich Gesamtfinanzhaushalt / -rechnung 

Aus dem Vorjahr standen keine Einnahmeermächtigungen zur Verfügung.  

Ausgabeermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2011 für Investitionsmaßnahmen lagen in Höhe 

von 3.139.631,65 € vor. 

4.1.3 Teilhaushalte 

Die Stadt Usingen hat folgende Teilhaushalte eingerichtet: 

Bezeichnung Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis 

Innere Verwaltung -1.180.830,10 € -476.148,45 € 

Sicherheit und Ordnung -919.975,00 € -1.033.702,29 € 

Kultur und Wissenschaft -298.838,60 € -244.336,98 € 

Soziale Leistungen -104.810,00 € -104.882,13 € 

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -3.340.405,00 € -2.981.288,55 € 

Sportförderung -646.165,00 € -595.785,09 € 

Räumliche Planung. u. Entwicklung -418.200,00 € -287.732,03 € 

Bauen und Wohnen -121.040,00 € -110.787,63 € 

Ver- und Entsorgung 0,00 € 0,00 € 

Verkehrsflächen und Anlagen -1.796.245,00 € -1.824.649,27 € 

Naturschutz-.Landschaftspflege -708.460,00 € -350.562,26 € 

Umweltschutz 33.010,00 € -24.459,68 € 

Wirtschaft u. Tourismus -704.601,96 € -962.882,54 € 

Allgemeine Finanzwirtschaft 5.722.290,00 € 6.355.996,65 € 

Gesamt -4.484.270,66 € -2.642.220,25 € 

Tabelle 3: Teilhaushalte 
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4.2 Vorläufige Haushaltsführung 

Für die Zeit vom 01.01.2012 bis zum Tag der öffentlichen Bekanntmachung am 05.04.2012 galten 

die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung (§ 99 HGO), die von der Stadt Usingen beachtet 

wurden.  

4.3 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen betrug nach § 4 

der Haushaltssatzung 11.000.000 €. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung galt der Höchst-

betrag aus dem Vorjahr in Höhe von 10.000.000,00 €. 

Der genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 11.000.000 € wurde nicht überschritten. 
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5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 

5.1 Gesamtergebnisrechnung 

In folgender Übersicht ist die Gesamtergebnisrechnung dargestellt: 

Erträge und Aufwendungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2011 

Fortgeschriebener 
Ansatz des Haus-
haltsjahres 2012 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2012 

Plan-/Ist-
Vergleich 

Ordentliche Erträge 

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.794.040,01 € 1.389.580,00 € 1.729.972,94 € 340.392,94 € 

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 960.039,74 € 1.100.500,00 € 1.039.449,96 € -61.050,04 € 

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 669.682,52 € 623.970,00 € 705.145,56 € 81.175,56 € 

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigen-
leistungen 

50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

11.082.787,96 € 10.622.000,00 € 11.418.819,48 € 796.819,48 € 

6. Erträge aus Transferleistungen 468.299,99 € 455.000,00 € 526.719,99 € 71.719,99 € 

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 

872.725,32 € 2.537.790,00 € 2.803.968,86 € 266.178,86 € 

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 

689.642,39 € 679.210,00 € 655.619,99 € -23.590,01 € 

9. Sonstige ordentliche Erträge 27.976,14 € 9.035,00 € 612.553,84 € 603.518,84 € 

10. Summe der ordentlichen Erträge 16.565.244,07 € 17.417.085,00 € 19.492.250,62 € 2.075.165,62 € 

Ordentliche Aufwendungen 

11. Personalaufwendungen 4.470.117,94 € 5.638.280,00 € 5.429.798,48 € -208.481,52 € 

12. Versorgungsaufwendungen 765.840,12 € 721.450,00 € 1.008.237,52 € 286.787,52 € 

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.246.711,95 € 4.586.105,66 € 3.965.054,73 € -621.050,93 € 

14. Abschreibungen 1.517.552,49 € 1.332.830,00 € 1.530.269,68 € 197.439,68 € 

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüs-
se sowie besondere Finanzaufwendungen 

993.597,89 € 1.074.760,00 € 1.289.311,31 € 214.551,31 € 

16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwen-
dungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

8.272.880,10 € 7.845.000,00 € 8.660.121,56 € 815.121,56 € 

17. Transferaufwendungen 240,83 € 150,00 € 252,53 € 102,53 € 

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.509,69 € 14.050,00 € 12.725,85 € -1.324,15 € 

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.279.451,01 € 21.212.625,66 € 21.895.771,66 € 683.146,00 € 

20. Verwaltungsergebnis -3.714.206,94 € -3.795.540,66 € -2.403.521,04 € 1.392.019,62 € 

21. Finanzerträge 89.977,59 € 250.120,00 € 65.457,14 € -184.662,86 € 

22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen 635.982,72 € 939.700,00 € 696.020,77 € -243.679,23 € 

23. Finanzergebnis -546.005,13 € -689.580,00 € -630.563,63 € 59.016,37 € 

24. Ordentliches Ergebnis -4.260.212,07 € -4.485.120,66 € -3.034.084,67 € 1.451.035,99 € 

25. Außerordentliche Erträge 85.065,08 € 850,00 € 404.129,81 € 403.279,81 € 

26. Außerordentliche Aufwendungen 399,42 € 0,00 € 12.265,39 € 12.265,39 € 

27. außerordentliches Ergebnis 84.665,66 € 850,00 € 391.864,42 € 391.014,42 € 

28. Jahresergebnis -4.175.546,41 € -4.484.270,66 € -2.642.220,25 € 1.842.050,41 € 

Tabelle 4: Gesamtergebnisrechnung 

Die ordentlichen Erträge lagen rund 2,1 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen rund 0,7 Mio. € 

über den Planansätzen. Das Verwaltungsergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung folg-

lich um rund 1,4 Mio. €. Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um rund 

0,06 Mio. €, so dass sich das ordentliche Ergebnis um rund 1,4 Mio. € gegenüber Planansatz 

verbesserte. Im außerordentlichen Ergebnis konnten Verbesserungen von rund 0,4 Mio. € erzielt 

werden. Das Gesamtergebnis lag damit rund 1,8 Mio. € über dem Planergebnis für das Jahr 2012. 
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5.1.1 Ordentliche Erträge 

Die ordentlichen Erträge des Jahres 2012 betrugen 19.492.250,62. 

Die Erträge wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. Der Zahlungseingang wurde dabei ord-

nungsgemäß überwacht.  

Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge und Einzahlungen erfolgte zutreffend bei den 

entsprechenden Buchungsstellen.  

5.1.2 Ordentliche Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2012 betrugen 21.895.771,66 €. 

Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen ergaben 

sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten.  

5.1.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Es handelt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um Aufwendungen, die mit 

Ressourcenverbrauch einhergehen. 

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist zwischen dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand 

und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden. Diese Abgrenzung wurde in der 

Stadt Usingen getroffen.  

5.1.2.2 Abschreibungen 

Die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Anlagevermögen stimmen mit den Werten aus der 

Anlagenbuchhaltung überein.  

5.1.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich z. B. um Geschäftsaufwendungen, 

Steuern, Versicherungen oder auch Wertveränderungen des Vermögens. 

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen sind zutref-

fend ausgewiesen. 

5.1.3 Gesamtfinanzergebnis 

Den Erträgen aus Zinsen und anderen Finanzerträgen stellt die Ergebnisrechnung die Aufwendun-

gen für Zinsen und andere Finanzaufwendungen gegenüber und bildet daraus das Finanzergeb-

nis. 

Es waren Finanzerträge in Höhe von 65.457,14 € vorhanden. 

Zinsen und andere Finanzaufwendungen fielen in Höhe von 696.020,77 € an. 

5.1.4 Außerordentliches Ergebnis 

Als Saldo der außerordentlichen Erträge sowie der außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich 

ein außerordentliches Ergebnis von 391.864,42 €. 

Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken und der Nachzahlung von 

Gewerbesteuererträgen aus Vorjahren. 
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5.1.5 Jahresergebnis 

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (-3.034.084,67 €) und dem außerordentlichen Ergebnis 

(391.864,42 €) wird mit -2.642.220,25 € als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein Fehlbetrag 

in dieser Höhe entstanden. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Stadt Usingen schließt mit einem Fehlbetrag im or-

dentlichen Ergebnis ab, so dass der Haushalt in 2012 grundsätzlich als nicht ausgeglichen anzu-

sehen ist. Die Regelungen für den Umgang mit Fehlbeträgen, die mit der Erstellung des 

Jahresabschlusses entstehen, enthält § 25 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Hin-

weise. 

Rücklagen aus Überschüssen aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis sind 

nicht vorhanden. 

Die Stadt Usingen muss alle Anstrengungen unternehmen, um die in dem Defizitjahr folgenden 

Haushaltsjahren Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften, mit denen der Fehlbe-

trag ausgeglichen werden kann. 

5.2 Teilergebnisrechnungen 

Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in die 

Prüfung einbezogen worden. 

Die Teilergebnisrechnungen entsprachen der im Muster 10 vorgeschriebenen Form. Die Gliede-

rung erfolgte gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO.  

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen 

(ohne interne Leistungsbeziehungen) mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt. Inter-

ne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen veran-

schlagt und verrechnet. Die sich aus diesen Verrechnungen ergebenden Erträge glichen die 

Aufwendungen aus.  

Im Rahmen der Vereinfachungsmöglichkeiten gemäß Erlass des HMdIS vom 30.07.2014 hat die 

Stadt Usingen auf die Angabe von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet. 
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5.3 Finanzrechnung 

Die Stadt Usingen führt die Finanzrechnung nach der direkten und indirekten Methode.  

In den folgenden Übersichten ist die Gesamtfinanzrechnung dargestellt: 

Einzahlungen und Auszahlungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2011 

Fortge-
schriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2012 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2012 

Vergleich 
fortgeschr. 

Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.335.030,76 € 908.140,00 € 1.210.830,26 € 302.690,26 € 

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.051.223,12 € 1.151.100,00 € 1.074.358,79 € -76.741,21 € 

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 416.072,84 € 623.970,00 € 530.654,95 € -93.315,05 € 

4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

10.809.406,25 € 10.622.000,00 € 11.621.627,93 € 999.627,93 € 

5. Einzahlungen aus Transferleistungen 468.299,99 € 455.000,00 € 550.585,12 € 95.585,12 € 

6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke und allgemeine Umlagen 

990.750,46 € 2.538.640,00 € 2.849.065,60 € 310.425,60 € 

7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 105.601,27 € 250.120,00 € 69.477,54 € -180.642,46 € 

8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben 

493.511,55 € 488.035,00 € 534.071,23 € 46.036,23 € 

9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 

15.669.896,24 € 17.037.005,00 € 18.440.754,39 € 1.403.749,39 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

10. Personalauszahlungen 4.513.125,46 € 5.638.280,00 € 5.021.293,84 € -616.986,16 € 

11. Versorgungsauszahlungen 577.691,47 € 630.140,00 € 609.652,32 € -20.487,68 € 

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.891.441,55 € 4.635.562,51 € 4.105.340,72 € -530.221,79 € 

13. Auszahlungen für Transferleistungen 1.719,55 € 150,00 € 240,83 € 90,83 € 

14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaus-
zahlungen. 

919.868,47 € 1.074.760,00 € 970.965,35 € -103.794,65 € 

15. Auszahlungen für Steuern einschließlich 
Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflich-
tungen 

10.499.472,48 € 8.000.060,00 € 8.170.623,19 € 170.563,19 € 

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 646.561,44 € 921.800,00 € 696.671,21 € -225.128,79 € 

17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonsti-
ge außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht 
aus Investitionstätigkeit ergeben 

18.126,91 € -5.676,00 € 1.974,63 € 7.650,63 € 

18. Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) 

21.068.007,33 € 20.895.076,51 € 19.576.762,09 € -1.318.314,42 € 

19. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel-
bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 
./. Nr. 18) 

-5.398.111,09 € -3.858.071,51 € -1.136.007,70 € 2.722.063,81 € 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 

20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 
-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 

1.038.259,69 € 583.900,00 € 152.335,23 € -431.564,77 € 

21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-
gegenständen des Sachanlagevermögens und des 
immateriellen Anlagevermögens 

110.752,26 € 119.000,00 € 431.161,62 € 312.161,62 € 

22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-
gegenständen des Finanzanlagevermögens 

19.308,94 € 25.600,00 € 28.179,46 € 2.579,46 € 

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit (Nr. 20 bis 22) 

1.168.320,89 € 728.500,00 € 611.676,31 € -116.823,69 € 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 

836.147,41 € 1.651.771,07 € 1.290.454,28 € 361.316,79 € 

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.288.398,36 € 1.982.725,50 € 779.571,08 € -1.203.1545,42 € 

26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever-
mögen 

262.553,26 € 5.700.435,27 € 523.588,24 € -5.176.847,03 € 

27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-
lagevermögen 

0,00 € 0,00 € 8.164,05 € 8.164,05 € 

28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit (Nr. 24 bis 27) 

3.387.099,03 € 9.334.931,84 € 2.601.777,65 € -6.733.154,19 € 
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Einzahlungen und Auszahlungen 
Ergebnis des 

Vorjahres 2011 

Fortge-
schriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2012 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2012 

Vergleich 
fortgeschr. 

Ansatz/Ergebnis 

29. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel-
bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28) 

-2.218.778,14 € -8.606.431,84 € -1.990.101,34 € 6.616.330,50 € 

30. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel-
bedarf (Nr. 19 und 29) 

-7.616.889,23 € -12.464.503,35 € -3.126.109,04 € 9.338.394,31 € 

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

10.100.566,83 € 5.404.870,00 € 18.127.823,76 € 12.722.953,76 € 

32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investi-
tionen 

7.767.771,73 € 707.440,00 € 5.719.663,68 € 5.012.223,68 € 

33. Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32) 

2.332.795,10 € 4.697.430,00 € 12.408.160,08 € 7.710.730,08 € 

34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum 
Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33) 

-5.284.094,13 € -7.767.073,35 € 9.282.051,04 € 17.049.124,39 € 

35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. 
fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten 
Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) 

4.773.480,77 € 0,00 € 4.807.539,60 € 4.807.539,60 € 

36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 
fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, 
Rückzahlung von Kassenkrediten) 

4.874.390,84 € 0,00 € 4.682.882,73 € 4.682.882,73 € 

37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf 
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 
35 ./. 36) 

-100.910,07 € 0,00 € 124.656,87 € 124.656,87 € 

38. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

-2.595.071,59 € -21.164.248,20 € -7.980.075,79 € 13.184.172,41 € 

39. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
(Nr. 34 und 37) 

-5.385.004,20 € -7.767.073,35 € 9.406.707,91 € 17.173.781,26 € 

40. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) 

-7.980.075,79 € -28.931.321,55 € 1.426.632,12 € 30.357.953,67 € 

Tabelle 5: Finanzrechnung (direkte Methode) 
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Nach der indirekten Methode stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar: 

Nr. Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 2011 

Fortgeschriebe-
ner Ansatz des 
Haushaltsjahres 

2012 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2012 

Vergleich 
fortgeschr. 

Ansatz/Ergebnis 

1 Jahresergebnis -4.175.546,41 € -4.484.270,66 € -2.642.220,25 € 1.842.050,41 € 

2 
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf 
Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens 

1.434.190,32 € 1.332.830,00 € 1.508.677,80 € 175.847,80 € 

3. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 689.642,39 € 679.210,00 € 655.619,99 € -23.590,01 € 

4. +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 314.152,36 € 91.310,00 € -108.234,00 € -199.544,00 € 

5. 
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang 
von Vermögengegenständen des Anlagever-
mögens 

-63.226,57 € 0,00 € -360.017,05 € -360.017,05 € 

6. 

+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwen-
dungen und Erträge 
(einschließlich sonstige außerordentliche 
Erträge und Aufwendungen) 

-50,00 € 17.900,00 € 1.160,55 € -16.739,45 € 

7. 

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investiti-
ons- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen 
sind 

-4.843.400,97 € -22.940,00 € -4.882.055,25 € -4.859.115,25 € 

8. 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Passiva, die nicht der Investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

139.732,83 € 48.160,00 € 272.481,08 € 224.321,08 € 

8b Korrektur gemischte Konten 2.485.679,74 € -160.894,00 € 5.729.819,41 € -5.890.713,41 € 

9. 
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Nr. 1 - 8) 

--5.398.111,09 € -3.857.114,66 € -1.136.007,70 € -2.721.106,96 € 

10. 
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 
und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ-
gen 

1.038.259,69 € 583.900,00 € 152.335,23 € -431.564,77 € 

11. 
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermö-
gensgegenständen des Sachanlagevermö-
gens und des immateriellen Anlagevermögens 

110.752,26 € 119.000,00 € 431.161,62 € 312.161,62 € 

12. 
- Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen und immaterielle 
Anlagevermögen 

3.387.099,03 € 9.336.531,29 € 2.593.613,60 € -6.742.917,69 € 

13. 
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermö-
gensgegenständen des Finanzanlageverrmö-
gens 

19.308,94 € 25.600,00 € 28.179,46 € 2.579,46 € 

14. 
- Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen 
aus der Gewährung von Krediten) 

0,00 € 0,00 € 8.164,05 € 8.164,05 € 

15. 
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 10 - 14) 

-2.218.778,14 € -8.608.031,29 € -1.990.101,34 € 6.617.929,95 € 

16. 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 

10.100.566,83 € 5.404.870,00 € 18.127.823,76 € 12.722.953,76 € 

17. 
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 

7.767.771,73 € 707.440,00 € 5.719.663,68 € 5.012.223,68 € 

18. 
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 
(Nr. 16 und 17) 

2.332.795,10 € 4.697.430,00 € 12.408.160,08 € 7.710.730,08 € 

19. 
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen 
Zahlungen 

4.773.480,77 € 0,00 € 4.807.539,60 € 4.807.539,60 € 

20. 
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen 
Zahlungen 

4.874.390,84 € 0,00 € 4.682.882,73 € 4.682.882,73 € 

21. 
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirk-
samen Zahlungsvorgängen 

-100.910,07 € 0,00 € 124.656,87 € 124.656,87 € 

22. 
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbe-
darf (Nr. 9, 15, 18 und 21) 

-5.385.004,20 € -7.767.715,95 € 9.406.707,91 € 17.174.423,86 € 

23. 
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haus-
haltsjahres 

-2.595.071,59 € -21.288.631,55 € -7.980.075,79 € 13.308.555,76 € 

24. 
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im 
Haushaltsjahr (Nr. 22) 

-5.385.004,20 € -7.767.715,95 € 9.406.707,91 € 17.174.423,86 € 

25. 
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haus-
haltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24) 

-7.980.075,79 € -29.056.347,50 € -1.426.632,12 € 30.482.979,62 € 

Tabelle 6: Finanzrechnung (indirekte Methode) 
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Prüfungsbeanstandung 2: Korrektur gemischte Konten 

Die Position „Korrektur gemischte Konten“ fügt/e die ekom21 als Korrekturposten in die indirekte 

Finanzrechnung ein, da investive Posten programmtechnisch nicht von ergebnisrelevanten Positi-

onen getrennt werden können (so die Buchung eines Anlagenzugangs und die diesbezügliche 

Jahresabschreibung). 

Die Position ist nicht prüffähig, da entsprechend der Aussage von ekom21 „postengenaue Auswer-

tungen des Inhalts der Zeile 08B nicht erfolgen können“. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die direkte Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Buchungen genau dar, während die indirekte 

Finanzrechnung lediglich ein Hilfskonstrukt ist, welches vom Finanzmittelbestand ausgehend die nicht zah-

lungswirksamen Positionen abzieht. Dies ist (wie oben beschrieben) programmtechnisch von der ekom 21 

nicht 100%ig nachvollziehbar. Deshalb stellt die Verwaltung ab dem Jahresabschluss 2013 nur noch die 

direkte Finanzrechnung dar, so wie sie nach der GemHVO gefordert wird. 

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um er-

tragsgleiche Einzahlungen. 

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um auf-

wandsgleiche Auszahlungen. 

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des 

Jahres -1.136.007,70 €. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. Damit müssen laufende Auszahlun-

gen durch Veräußerung von Vermögen, Verzicht auf Investitionen, durch Aufnahme von Krediten 

oder durch Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven finanziert werden. 

Im Hinblick auf die intergenerative bzw. interperiodische Gerechtigkeit ist die Wirkung des erzielten 

Cash Flow weder im Anhang noch im Rechenschaftsbericht dargestellt worden. 

5.3.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen 

aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen.  

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden nach dem Ergebnis dieser stichprobenartigen 

Prüfung zeitnah geltend gemacht und rechtzeitig eingezogen. 

Der Zahlungseingang wurde ordnungsgemäß überwacht.  

Die Rückzahlungen zu viel eingegangener Beträge wurden bei den entsprechenden Buchungsstel-

len abgesetzt.  

Die Einzahlungen waren dem Ergebnis unserer stichprobenartigen Prüfung ordnungsgemäß ent-

sprechend § 34 Abs. 4 GemHVO belegt.  



 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stadt Usingen - 22 - 

  

5.3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Zu den Auszahlungen für Investitionstätigkeit gehören die Ausgaben für Immobilienerwerb, für 

Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen, für den Erwerb von Finanzver-

mögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen.  

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der Bilanz abgestimmt. 

Differenzen ergaben sich grundsätzlich nicht.  

Wie bereits 2009 bis 2011 setzten sich die Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis auch 

in 2012 fort. Dies ist ein Indiz für einen systematischen Fehler in der Planung der Haushaltsansät-

ze. Nach § 10 Abs. 2 GemHVO sind die Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der voraussichtlich 

eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. 

5.3.6 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

5.3.6.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, inneren Darlehen und wirtschaftlich ver-

gleichbaren Vorgängen 

Es handelt sich bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Aufnahme von Krediten 

und inneren Darlehen. Sie waren 2012 mit 18.127.823,76 € ausgewiesen (davon Kassenkredite: 

15.100.000,00 €) und bewegten sich im Rahmen der durch die Kommunalaufsicht genehmigten 

Kredite2. 

5.3.6.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleich-

baren Vorgängen 

Es handelt sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgung von Krediten und 

die Rückzahlungen innerer Darlehen. Sie waren 2012 mit 5.719.663,68 € ausgewiesen (davon 

Tilgung Kassenkredite: 5.070.000,00 €). 

5.3.6.3 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 

Die Zahlungsströme im Bereich der Finanzierungstätigkeit führten zu einem Zahlungsmittelsaldo 

zum 31.12.2012 in Höhe von 12.408.160,08 €.  

Der positive Saldo zeigt hierbei eine erhöhte Kreditaufnahme gegenüber geringeren Tilgungen 

bestehender Kredite bzw. Darlehen. Die Stadt hat mehr neue Schulden aufgenommen, als sie 

zurückgezahlt hat. 

5.3.7 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2012 gibt Aufschluss darüber, ob die 

Liquidität und die Investitionsfinanzierung gesichert waren. 

Der Saldo der Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen wird buch-

halterisch in der Bilanz über die Bilanzposition „Flüssige Mittel“ abgeschlossen. Der in der Finanz-

rechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln stimmt mit der Bilanzposition „Flüssige 

Mittel“ des Haushaltsjahres überein.  

                                                

2 Durch zeitgleiche Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten überschritten diese trotz der hohen Summe der Einzahlungen zu 

keinem Zeitpunkt die festgesetzte Höchstgrenze. 
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5.4 Teilfinanzrechnung 

Die Stadt Usingen hat auf die Aufstellung von Teilfinanzrechnungen verzichtet und somit Gebrauch 

vom Beschleunigungserlass des Hessischen Ministeriums und für Sport gemacht. 

5.5 Bilanz 

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 

102.520.831,12 € (Vorjahreswert: 81.498.189,83 €). 

Die Bilanz ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung 

aufgestellt worden. 

5.5.1 Aktiva 

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite zusammengefasst. 

 31.12.2011 31.12.2012 
Veränderung  

in % 

1 Anlagevermögen 70.865.110,88 € 86.491.895,28 € 22,05 % 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 5.446.689,95 € 5.538.179,70 € 1,68 % 

1.2 Sachanlagen 59.702.455,54 € 74.841.516,38 € 25,36 % 

1.3 Finanzanlagen 5.715.965,39 € 6.012.199,20 € 5,18 % 

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 € 0,00 €  

2 Umlaufvermögen 10.144.062,81 € 15.544.713,89 € 53,24 % 

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 € 0,00 €  

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 0,00 € 0,00 €  

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.839.380,75 € 13.832.298,20 € 40,58 % 

2.4. Flüssige Mittel 304.682,06 € 1.712.415,69 € 462,03 % 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 489.016,14 € 484.221,95 € -0,99 % 

Summe Aktiva 81.498.189,83 € 102.520.831,12 € 25,80 % 

Tabelle 7: Aktiva 

Das Gesamtvermögen erhöhte sich um 21.022.641,29 €.  

Diese gegenüber dem Vorjahr deutliche Erhöhung resultiert aus im Jahresabschluss 2012 berück-

sichtigten Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 108 Abs. 5 HGO (der größte 

Posten stellt hierbei die Neubewertung des Waldes entsprechend eines Waldgutachtens dar, dass 

den Wert des Anlagevermögens allein dadurch um rund 20 Mio. € erhöhte) sowie Berichtigungen 

der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, 31.12.2010 und 31.12.2011.3  

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaf-

fungs- und Herstellungswerten bzw. im Wege zulässiger Ersatzbewertungsmethoden bewertet. Die 

fortgeführten Buchwerte stimmten mit der ausgedruckten Anlagenübersicht in der Gesamtsumme 

überein. Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung der Forderungen 

gegenüber dem Vorjahr kann der Aufstellung des Kapitels „Anhang - Forderungsübersicht“ ent-

nommen werden. Das Anlagevermögen der Stadt wird in der Anlagenübersicht zum Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres 2012 korrekt ausgewiesen. 

                                                

3 Der im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 festgestellte Korrekturbedarf wurde ebenfalls berücksichtigt. 
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5.5.1.1 Anlagevermögen 

5.5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Der Bestand an immateriellem Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 

191.489,75 € erhöht. 

5.5.1.1.2 Sachanlagen 

Die Erfassung und Bewertung des Sachvermögens ist nachvollziehbar erfolgt. 

Die Grundstücke im Baugebiet Schleichenbach II waren in der Anlagenbuchhaltung mit viel zu 

niedrigen Werten erfasst, außerdem war ein großer Teil dieser Grundstücke bereits verkauft und 

hätte daher aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht werden müssen. Die fertiggestellten Vermö-

gensgegenstände des Infrastrukturvermögens im Baugebiet Schleichenbach II (Baustraßen, Öf-

fentliche Grünflächen etc.) fehlten in der Anlagenbuchhaltung. Nähere Einzelheiten s. Kapitel 

Sonderprüfung Entwicklungsgebiet „Schleichenbach II“, S. 35f. 

Die Sachanlagen und sonstigen Anlagen waren in einer eigenständigen Anwendung erfasst. 

Die Abschreibung, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wur-

den entsprechend der verwendeten Abschreibungstabelle angesetzt. 

Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert entsprechend der be-

triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür ist grund-

sätzlich ist eine lineare Abschreibung vorgesehen. Diese fand auch Anwendung. 

Den Zugängen von Sachvermögen von 3.252.889,88 € standen Abgänge von 528.001,85 € ge-

genüber. 

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz hatte die Stadt Usingen die zulässige Ersatzbewertung 

nach Normalherstellungskosten (NHK 2000) durchgeführt.4 

Zu der so durchgeführten Bewertung des Feuerwehrstützpunkts Usingen (GEB-00002) stellte die 

Stadt Usingen nachträglich fest, dass die schlechte Bausubstanz nicht - durch entsprechende 

Abschläge auf den Wert nach NHK - berücksichtigt worden war. Den tatsächlichen Wert ließ die 

Stadt daher durch ein Gutachten des Ortsgerichtes Usingen Anfang 2016 ermitteln. Danach belief 

sich der Wert der Gebäude zu diesem Zeitpunkt auf 525.000,00 €. Durch (korrekte) Rückrechnung 

ergab sich zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ein Wert von 579.310,34 €. 

Die nachträgliche Korrektur eines Eröffnungsbilanzwertes ist nach § 108 Abs. 5 HGO zulässig, 

wenn „Vermögensgegenstände … nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind.“ Diese Vorausset-

zung ist erfüllt - seinerzeit wurden (fehlerhaft) über die normale Abnutzung hinausgehenden Schä-

den (Instandhaltungsstau) nicht berücksichtigt. 

Ob bei anderen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ähnlicher Handlungsbedarf 

besteht, wurde von der Stadt Usingen nicht geprüft. Da die Sonderregelung nach § 108 Abs. 5 

HGO mit „der vierten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz“ ausläuft - dies war in Usingen die 

Vermögensrechnung zum 31.12.2012 - sind weitere ggf. erforderliche Wertkorrekturen in Folge-

Jahresabschlüssen ergebniswirksam (außerordentliche Abschreibungen) zu buchen. 

                                                
4 Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. 
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5.5.1.1.3 Finanzanlagen 

Das Finanzvermögen wird mit 6.012.199,20 € (Vorjahr 5.715.965,39 €) ausgewiesen. 

Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteil größer 50 Prozent) sowie Beteiligungen der Stadt 

Usingen sind zutreffend bilanziert. 

Ansatz, Bewertung und Ausweis des Anteilvermögens der Stadt Usingen am Eigenbetrieb Stadt-

werke Usingen zum 31.12.2012 entsprach mit 3.255.390,03 € dem Wert zum 31.12.2011 (und 

dem zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009). Aus dieser Bewertung ergaben sich zum 31.12.2012 

stille Reserven in Höhe von 2.719.959,77 €: 

Für die - in den Folgenjahren fortgeschriebene - Bewertung des Anteilswert des Eigenbetriebs 

Stadtwerke hatte die die Stadt Usingen das Stammkapital (1.278.229,70 €) und die allgemeine 

Rücklage (1.977.160,33 €) der Stadtwerke zum 31.12.2008 ermittelt und ausgewiesen. Abwei-

chend von Ziffer 10.2 der VV zur GemHVO5 war der Gewinnvortrag in Höhe von 2.945.339,77 € 

nicht berücksichtigt worden. 

Zum 31.12.2012 betrug das - durch zwischenzeitliche Verluste reduzierte - Eigenkapital der Stadt-

werke 5.975.349,80 €. Bei einem ausgewiesenen Wert der Beteiligung in Höhe von 3.255.390,03 € 

ergab sich eine stille Reserve in Höhe von 2.719.959,77 €. 

Der Ausweis der Beteiligung am Wasserbeschaffungsverband Usingen im Jahresabschluss zum 

31.12.2012 erfolgt zu einem Wertansatz in Höhe von 1,00 €. Zum 31.12.2012 wies der Wasserbe-

schaffungsverband in seinem eigenen Jahresabschluss ein negatives Eigenkapital (in Höhe von 

47.637,19 €) aus, das heißt der Wert seiner Schulden war größer als der Wert seiner Vermögens-

gegenstände (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag). Der der Stadt Usingen zurechenba-

re Anteil am Stammkapital des Wasserbeschaffungsverbands ist demzufolge gegenwärtig als nicht 

werthaltig anzusehen und der Wertansatz in der Vermögensrechnung der Stadt unter Beachtung 

von §§ 40ff GemHVO auf einen niedrigeren beizulegenden Wert fortzuführen und mit dem Erinne-

rungswert auszuweisen. Sobald der Fehlbetrag des Wasserbeschaffungsverband ausgeglichen 

worden ist und der Wert des Vermögens den Wert der Schulden des Verbands übersteigt, kann 

die Stadt Usingen den Wertansatz bis maximal zur Höhe ihres Anteils am Stammkapital des Ver-

bands aufholen. 

Die seitens der Stadt Usingen an Dritte begebenen Darlehen sind unverzinst bzw. niedrig verzinst. 

Im Jahresabschluss zum 31.12.2012 sind die Darlehen mit ihrem Nominalwert, vermindert um die 

bereits erfolgten Tilgungen, angesetzt. Entsprechend Ziffer 14 der Hinweise zu § 41 GemHVO sind 

unverzinste bzw. niedrig verzinste Forderungen mit ihrem Barwert anzusetzen. 

Bei den von der Stadt Usingen begebenen Darlehen handelt es sich um Wohnungsbaukredite, die 

sich an den Förderbestimmungen der Landestreuhandstelle (heute WI Bank) für den Wohnungs-

bau. Die Darlehen gelten so lange als zinsfrei, bis das Land Hessen hinsichtlich der Förderung von 

Wohnungsbauprojekten eine andere Zinsregelung beschließt. Die Zinsfreiheit der begebenen 

Darlehen ist somit seitens des Landes Hessen gewollt. Auf eine Korrektur des Ausweises der 

Sonstigen Ausleihungen mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 wird verzichtet. 

Unter den Sonstigen Ausleihungen weist die Stadt Usingen zum 31.12.2012 den Stand des Kapi-

taldienstkontos für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen bei der Süwag aus (sog. 

Kapitalstock). Diese Kapitaldienstkonten rechtlich ein Darlehen der Stadt an die Süwag dar, mit 

                                                

5 Heute Ziffer 10.2 der Hinweise zur GemHVO. 
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welchem die Süwag den Austausch und die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen inner-

halb der Stadt finanziert.  

Der Wertansatz der Versorgungsrücklage ist seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nicht fort-

geschrieben worden. 

Buchungen zur Wertentwicklung der Versorgungsrücklage wurden fälschlicherweise unter dem 

Sachkonto 2661 gebucht und somit als Forderung ausgewiesen. 

Ansatz, Bewertung und Ausweis der Finanzanlagen sind, die Beteiligungen und die Wertpapiere 

des Anlagevermögens betreffend richtig.  

Die als Sonstige Ausleihungen ausgewiesenen begebenen Darlehen sind mit ihrem Barwert an 

Stelle des Nominalwertes auszuweisen. Die Korrektur des Ausweises der Sonstigen Ausleihungen 

ist mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 erfolgt.  

5.5.1.1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 

Die Stadt Usingen verfügt über keine ihr direkt zuzuordnenden sparkassenrechtlichen Sonderbe-

ziehungen. 

5.5.1.2 Umlaufvermögen 

5.5.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die in der Bilanz dargestellten Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3.992.917,45 € 

auf 13.832.298,20 €. 

Die Forderungen der Stadt Usingen zum 31.12.2012 sind unter Berücksichtigung notwendiger 

Wertberichtigungen zum Nennwert angesetzt und ausgewiesen. Sie werden folgerichtig aus den 

Werten zum 31.12.2011 fortentwickelt. Auf Pauschalwertberichtigungen hat die Stadt Usingen für 

den Jahresabschluss 2012 letztmalig verzichtet. 

Des Weiteren werden in den Sonstigen Vermögensgegenständen die Zuführungen zur Versor-

gungsrücklage (KVR-Fonds) gebucht und ausgewiesen. Richtigerweise hätte Buchung und Aus-

weis unter den Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgen müssen. 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Stadtwerke) ließen sich nicht mit 

dem Jahresabschluss der Stadtwerke zum 31.12.2012 abstimmen. Die Stadt Usingen sollte ge-

währleisten, dass Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken gegenseitig 

abgestimmt und mit Saldenbestätigungen dokumentiert werden.  

5.5.1.2.2 Flüssige Mittel 

Als flüssige Mittel sind der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten aufgeführt. Das 

Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge nachgewiesen. Es betrug 1.712.415,69 € 

zum 31.12.2012 (Vorjahr: 304.682,06 €) und war damit um 1.407.733,63 € gestiegen. 

Die Liquidität der Stadt war zum Bilanzstichtag gewährleistet. 

Die Stadt Usingen weist in den Flüssigen Mitteln Miet- und Pachtkautionen aus. Diese Finanzmittel 

sind jedoch nicht Eigentum der Stadt Usingen und sind daher nicht in der Vermögensrechnung 

auszuweisen. Über den Stand der Miet- und Pachtkautionen sollte im Anhang informiert werden. 

Der Ausweis der Miet- und Kautionssparbücher in den Flüssigen Mitteln der Stadt soll nach Aus-

sage der Stadtkasse aus Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit beibehalten werden. Auf der 
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Passivseite ist unter den Sonstigen Verbindlichkeiten die entsprechende Gegenposition ausgewie-

sen. 

5.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Die Stadt Usingen hat Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 484.221,95 € (Vorjahr: 

489.016,14 €) gebildet. 

In diesen werden im Wesentlichen die Beamtenbezüge für Januar 2013 ausgewiesen, welche im 

Dezember 2012 zur Auszahlung gelangten. 
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5.5.2 Passiva 

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst. 

 31.12.2011 31.12.2012 
Veränderung  

in % 

1. Eigenkapital 28.256.421,26 € 38.950.721,82 € 37,85 % 

1.1 Nettoposition 31.534.613,10 € 44.680.927,22 € 41,69 % 

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 196.843,65 € 199.298,34 € 1,25 % 

1.3 Ergebnisverwendung -3.474.035,49 € -5.928.682,74 € 70,66 % 

2. Sonderposten 9.185.603,56 € 9.662.632,52 € 5,19 % 

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse 
und Investitionsbeiträge 

9.185.603,56 € 9.662.632,52 € 5,19 % 

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 € 0,00 €  

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG 0,00 € 0,00 €  

2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 € 0,00 €  

3. Rückstellungen 12.732.646,44 € 13.216.895,07 € 3,80 % 

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.802.879,01 € 4.650.232,01 € -3,18 % 

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuld-
verhältnissen 

7.251.263,15 € 7.746.737,43 € 6,83 % 

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall-
deponien 

0,00 € 0,00 €  

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 €  

3.5 Sonstige Rückstellungen 678.504,28 € 819.925,63 € 20,84 % 

4. Verbindlichkeiten 30.249.668,70 € 39.568.171,41 € 30,81 % 

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 € 0,00 €  

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen 

13.291.874,14 € 15.770.673,79 € 18,65 % 

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 7.998.161,27 € 10.053.184,77 € 25,69 % 

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 € 0,00 €  

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferver-
bindlichkeiten 

182.582,90 € 485.287,61 € 165,79 % 

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.165.250,05 € 642.752,88 € -44,84 % 

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 0,00 € 0,00 €  

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und 
Sondervermögen 

7.501.617,56 € 12.503.242,59 € 66,67 % 

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 110.182,78 € 113.054,77 € 2,61 % 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.073.849,87 € 1.121.589,30 € 4,45 % 

Gesamt 81.498.189,83 € 102.520.831,12 € 25,80 % 

Tabelle 8: Passiva 

Die Bilanzsumme hat sich um 21.022.641,29 € auf 102.520.831,12 € erhöht. 

Analog der Aktivseite resultiert die Zunahme der Bilanzsumme aus im Jahresabschluss 2012 

berücksichtigten Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 108 Abs. 5 HGO 

sowie Berichtigungen der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, 31.12.2010 und 31.12.2011.6 

Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend nachgewie-

sen. Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung ausgewiesen. 

                                                

6 Der im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 festgestellte Korrekturbedarf wurde ebenfalls berücksichtigt. 
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5.5.2.1 Eigenkapital 

5.5.2.1.1 Netto-Position 

Die Nettoposition ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 um 13.146.314,12 € auf 

44.680.927,22 € erhöht. 

5.5.2.2 Sonderposten 

Es wurden Sonderposten in Höhe von 9.662.632,52 € (Vorjahr: 9.185.603,56 €) gebildet. 

5.5.2.3 Rückstellungen 

Es wurden zum 31.12.2012 Rückstellungen in Höhe von 13.216.895,07 € gebildet und entspre-

chend der Bilanz ausgewiesen. 

Rückstellungen der Stadt Usingen am 31.12.2012 

Art der Rückstellung Höhe 

Pensionen und ähnliche Rückstellungen 4.650.232,01 € 

Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für 
Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 

7.746.737,43 € 

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallde-
ponien 

0,00 € 

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 

Sonstige Rückstellungen 819.925,63 € 

Summe aller Rückstellungen 13.216.895,07 € 

Tabelle 9: Rückstellungen (Auszug) 

Die gebildeten Rückstellungen entsprechen den Maßgaben der GemHVO.  

Prüfungsbeanstandung 3: Rückstellungsübersicht 

Die in der Rückstellungsübersicht der Stadt Usingen ausgewiesenen Beträge stimmen nicht mit 

der Vermögensrechnung überein. 

 

5.5.2.4 Verbindlichkeiten 

Die Aufnahme der Darlehen erfolgte nicht nach in Richtlinien festgelegten Vorgaben, sondern 

orientierte sich einzelfallbezogen an dem erforderlichen Finanzbedarf und dem aktuellen Kredit-

markt. Eigene Richtlinien für das Eingehen weiterer Verbindlichkeiten bestanden nicht, die Vorge-

hensweisen ergaben sich aus Bilanzierungsrichtlinie sowie den Regelungen bzgl. des 

Vergabemanagements und der Steuerung des Kassenwesens. 

Die Kreditschulden der Stadt Usingen waren durch Urkunden belegt. Eigenständige Schuldtitel 

(außer den zugrunde liegenden Verträgen) bestanden nicht. Hinweise auf geänderte vertragliche 

Grundlagen konnten im Zuge der Prüfung nicht festgestellt werden. 

Über die Schulden wurde die Stadtverordnetenversammlung unterrichtet. 

Nachweise für die in der Bilanz ausgewiesenen Beträge (z.B. Saldenbestätigungen, Stichtagsaus-

züge, stichtagsbezogene Barwertberechnungen, Steuerberechnungen und -bescheide oder sons-

tige Belege) waren - soweit im Rahmen der Prüfung angefordert - vorhanden. 

Im Zuge der Prüfung waren keine Tatbestände festzustellen, die auf einen Verstoß gegen 

§ 38 GemHVO hindeuten. 
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Die Darstellung der Verbindlichkeitenübersicht entsprach noch nicht den Anforderungen gemäß 

§ 52 GemHVO; gemäß Stellungnahme der Verwaltung zur Prüfungsbeanstandung 2 des Berichts 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 wird die Verbindlichkeitenübersicht ab dem Jahres-

abschluss 2013 entsprechend § 52 GemHVO dargestellt. 

Die Höhe der aufgenommenen Kassenkredite überstieg den genehmigten Kassenkreditrahmen 

nicht. 

Die Prüfung der Verbindlichkeiten ergab keine Beanstandungen, mit Ausnahme der Darstellung 

der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen: 

Die Stadt Usingen führte die Geschäftsbücher des Eigenbetriebs Stadtwerke Usingen über Ver-

rechnungskonten im städtischen Buchhaltungssystem. Als Folge dieser buchhalterischen Abbil-

dung wies die Stadt Usingen in dem uns vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2012 

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb aus, obwohl diese Vorgehens-

weise bereits im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 mit dem Hinweis bemän-

gelt worden war, dass diese wechselseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten im Sinne der 

Klarheit des Bilanzausweises Stadt Usingen miteinander verrechnet werden sollten, so dass allei-

ne der Residualwert in Form einer Verbindlichkeit der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb zum 

Ausweis kommt. 

Prüfungsbeanstandung 4: Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die Führung der Geschäftsbücher der Stadtwerke Usingen im Buchhaltungsmandanten der Stadt 

Usingen führt dazu, dass Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken getrennt 

ausgewiesen werden. 

Dem Grundsatz der Klarheit des Bilanzausweises (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) 

wären die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Usingen miteinander zu 

saldieren, und den Residualwert an der zutreffenden Stelle auszuweisen. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Eine Saldierungsmöglichkeit der Forderungs- und Verbindlichkeitskonten - die auch die Abstim-

mungsarbeiten zwischen Stadt und Stadtwerken nicht erschwert – wurde mittlerweile gefunden 

und mit dem Jahresabschluss 2013 an umgesetzt. 

Es ist geplant, die Stadtwerke ab dem 01.01.2017 wieder in den Haushalt der Stadt Usingen zu 

integrieren. 
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5.6 Anhang 

5.6.1 Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht für 2012 ist gemäß § 51 GemHVO erstellt worden. Er enthält die grund-

sätzlich geforderten Angaben. 

Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die 

sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage 

der Stadt. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen. 

5.6.2 Anlagenübersicht 

Anlagenspiegel  

Anlagevermögen Buchwerte 

 am 31.12.2012 am 31.12.2011 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.538.179,70 € 5.446.689,95 € 

2. Sachanlagevermögen 74.841.516,38 € 59.702.455,54 € 

3. Finanzanlagevermögen 6.012.199,20 € 5.715.965,39 € 

Insgesamt 86.491.895,28 € 70.865.110,88 € 

Tabelle 10: Anlagenspiegel (Auszug) 

Die Anlagenübersicht entspricht nicht dem Muster 21. 

5.6.3 Schuldenübersicht 

Die Zahlen der Verbindlichkeitenübersicht stimmen mit den Werten der Bilanz überein. 

Die Verbindlichkeitenübersicht der Stadt Usingen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 ent-

spricht nicht den Vorgaben des § 52 Abs. 2 GemHVO. Insbesondere fehlen die Angaben der 

Zeiträume zwischen zwei und fünf Jahren sowie über fünf Jahren. Die Stadt Usingen hat in künfti-

gen Jahresabschlüssen auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Ausgestaltung 

der Anlagen zum Anhang gemäß § 52 GemHVO zu achten. 

Gemäß Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss der Stadt Usingen zum 

31.12.2010 wird die Verbindlichkeitenübersicht ab dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 den 

Anforderungen des § 52 GemHVO entsprechen. 
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5.6.4 Forderungsübersicht 

Die folgende Tabelle stellt die nach Laufzeiten differenzierte Übersicht der Forderungen der Stadt 

Usingen dar: 

Forderungsübersicht 

Art der Forderungen 
Gesamtbetrag 
am 31.12.2012 

davon mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag am 
31.12.2011 bis zu 1 Jahr über 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre 

1. Öffentlich-
rechtliche Forderun-
gen und Forderun-
gen aus 
Transferleistungen 

1.350.265,05 €  0,00 € 0,00 € 1.361.822,47 € 

2. Privatrechtliche 
Forderungen 

12.425.487,08 €  0,00 € 0,00 € 7.608.447,50 € 

3. Sonstige Vermö-
gensgegenstände 

56.546,07 €  0,00 € 0,00 € 869.110,78 € 

Summe aller 
Forderungen 

13.832.298,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.839.380,75 € 

Tabelle 11: Forderungsübersicht 

Eine Forderungsübersicht war dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Stadt Usingen nicht 

beigefügt. 

5.6.5 Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen 

gemäß § 21 GemHVO bzw. § 103 Abs. 3 HGO zulässig, soweit nach § 106 Abs. 4 HGO nicht 

vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen. Die Haushaltsermächtigungen erhöhen die 

Ermächtigungen des Folgejahres. 

Haushaltsreste 2012 

 Finanzhaushalt Ergebnishaushalt 

Haushaltseinnahmereste 0,00 € 0,00 € 

Haushaltsausgabereste 6.664.315,01 € 0,00 € 

Tabelle 12: übertragene Haushaltsermächtigungen 2012 

Alle in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind einzeln in einer Übersicht 

dem Jahresabschluss beizufügen (§ 112 Abs. 4 Ziffer 2 HGO). Die Voraussetzungen gemäß 

§ 21 GemHVO lagen vor. Das ordnungsgemäße Verfahren wurde eingehalten. 
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5.7 Haushaltssicherungskonzept 

Für das Haushaltsjahr 2012 war gemäß § 92 Abs. 4 HGO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 

aufzustellen, von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde 

zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen. 

Die inhaltlichen Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept werden durch § 24 Abs. 

4 GemHVO und die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der 

kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und 

Gemeinden“ des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 06.05.2010 (im Folgenden 

„Leitlinie“) definiert. 

Die Stadt Usingen hat ein HSK für 2012 erstellt. Dieses wurde zusammen mit der Haushaltssat-

zung von der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2011 beschlossen und dem Hochtaunus-

kreis vorgelegt. 

5.7.1 Erfüllung der inhaltlichen Vorgaben nach GemHVO 

Für die inhaltlichen Anforderungen nach § 24 Abs. 4 GemHVO gilt: 

Anforderung Erfüllungsgrad 

Beschreibung der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt teilweise erfüllt 

Verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel teilweise erfüllt 

Verbindliche Festlegungen der Maßnahmen, mit denen der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht 
werden soll 

nicht erfüllt 

Verbindliche Festlegung des angestrebten Zeitraums, im dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts 
erreicht werden soll 

teilweise erfüllt 

Tabelle 13: HSK - Inhaltliche Anforderungen nach § 24 Abs.4 GemHVO 

Unter der Überschrift „Gründe für den Fehlbedarf 2012“ werden ausschließlich nicht von der Stadt 

zu beeinflussende Ursachen genannt. Dagegen wird unter „Ziele“ deutlich, dass durchaus in der 

Einflussspähre der Stadt liegende Parameter (z.B. nicht kostendeckende Gebühren, Vereinsförde-

rung) zu den Defiziten der vergangenen und des geplanten Jahres beigetragen haben oder zumin-

dest haben könnten. 

Zudem geht die Bezeichnung „Berücksichtigung von Abschreibungen“ - als Folge der Doppikein-

führung - als eine Hauptursache für Fehlbeträge fehl. Zwar ist es richtig, dass Abschreibungen in 

der Kameralistik außerhalb der Gebührenkalkulation keine Rolle spielten. Allerdings gingen mit der 

Umstellung auf die Doppik zwei weitere unter diesem Blickwinkel wichtige Änderungen einher: 

 Als „Gegenposition“ zu den Abschreibungen weist die Ergebnisrechnung die Erträge aus 

der Auflösung von Sonderposten aus.  

 Die zu Zeiten der Kameralistik vorgeschriebene Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermö-

genshaushalt in Höhe der Tilgungen ist mit der Doppik entfallen. 

Für das Jahr 2012 standen der „Belastung“ durch Abschreibungen in Höhe von 1.536.495,97 € 

„Entlastungen“ durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 655.619,99 € und 

nicht mehr den Haushaltsausgleich berührende Tilgungen in Höhe von 649.663,68 € gegenüber. 

Die „Verschlechterung“ durch Einführung der Doppik beläuft sich insofern auf 231.212,30 €. 

Ein Haushaltsausgleich bis 2018 wird angestrebt. 

Es werden keine neuen, sondern lediglich die (Konsolidierungs-)Maßnahmen der vorangegange-

nen Haushaltssicherungskonzepte dargestellt und es werden mögliche Handlungsfelder angespro-
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chen aber nicht konkretisiert oder sogar - wie im Fall einer Anpassung von Grund- und Gewerbe-

steuer als politisch nicht gewollt - gleichzeitig verworfen. 

5.7.2 Erfüllung der Vorgaben nach der Leitlinie des HMdIS 

Die Vorgabe, das Wachstum bei den Aufwendungen zu begrenzen (Ziffer 2 der Leitlinie), wird im 

Vergleich zum Ist 2010 erfüllt; von dem gegenüber 2010 deutlich reduzierten Niveau im Jahr 2011 

steigen die Ist- bzw. Plan-Aufwendungen aber jährlich wieder an.  

Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 

22.361,3 T€ 20.279,5 T€ 21.226,1 T€ 21.900,3 T€ 21.944,8 T€ 22.742,8 T€ 22.819,0 T€ 

Tabelle 14: HSK - Ordentliche Aufwendungen im Zeitverlauf 

Eine Begrenzung der Aufwendungen durch Anpassung der Standards der Leistungserbringung bei 

Pflichtaufgaben („ein dem Defizit angemessener Aufwand“, Ziffer 2 der Leitlinie) ist nicht erkenn-

bar.  

Eine Reduzierung oder zumindest Deckelung der Personalkosten (Ziffer 3 der Leitlinie) wird aus-

schließlich für die Planung 2013 und nur im Vergleich zu 2012 erreicht wie die nachfolgende Ent-

wicklung der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) zeigt:  

Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 

4.337,9 T€ 4.470,1 T€ 5.659,0 T€ 5.429,8 T€ 5.113,3 T€ 5.646,2 T€ 5.709,6 T€ 

Tabelle 15: HSK - Personalaufwendungen im Zeitverlauf 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Ziffer 2 der Leitlinie des HMdIS, die Personalkosten zu deckeln, ist in der Praxis nicht möglich. 

Ein Großteil der Personalkostensteigerungen resultiert aus den Vorgaben des Landes zur Kinder-

betreuung und dem dort einzuhaltenden Schlüssel. Zudem steigen durch Tariferhöhungen die 

Personalkosten. Die Vorgabe, die Personalkosten zu deckeln hieße im Umkehrschluss bei jeder 

Tariferhöhung Personal abbauen zu müssen. Darüber hinaus muss bei einer solchen Wertung 

Berücksichtigung finden, ob eine Kommune eine gute Personalausstattung hat oder nicht. Der 

Stadt Usingen wurde im Rahmen einer überörtlichen Prüfung durch den Landesrechnungshof im 

Jahre 2014 testiert, dass sie bei den Personalkosten für die Kernverwaltung um 138.600 € (also 

knapp zwei Stellen) unter dem vom Landesrechnungshof angesetzten Basiswert liegt. Das heißt, 

sie hat eine sehr "schlanke Verwaltung" und eine effiziente Organisationsstruktur. Sie kann vor 

diesem Hintergrund die Personalkosten nur reduzieren, wenn sie Dienstleistungen einstellt oder 

reduziert. Personalkosten können somit nur in den Verwaltungen gedeckelt werden, die noch in 

der Lage sind durch organisatorische Veränderungen Personal abzubauen. In Usingen ist dies 

nicht mehr möglich. 

Eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen (Ziffer 4 der Leitlinie) ist während des Planungszeit-

raums bis 2015 ist vorgesehen.  

Eine Nettoneuverschuldung (Ziffer 5 der Leitlinie) ist für den Planungszeitraum bis 2015 mit deut-

lich abnehmender Tendenz vorgesehen.  

Eine Begrenzung der freiwilligen Leistungen (Ziffer 6 der Leitlinie) ist nicht vorgesehen.  

Das durch die Leitlinie für freiwillige Leistungen vorgegebene Prüfraster zur Wirkungskontrolle und 

zur Beurteilung eines zwingenden öffentlichen Bedürfnisses wurde nicht verwendet.  
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Die Anpassung von Gebühren und Beiträge (Ziffer 7 der Leitlinie) wird in den Bereichen, die noch 

nicht kostendeckend abgerechnet werden, als politisch nicht gewollt klassifiziert (Bürgerhäuser, 

Kindertagesstätten, Friedhöfe).  

Eine Anpassung der Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen (Ziffer 8 der Leitlinie) ist nicht 

vorgesehen.  

Konsolidierungsbeiträge der Sondervermögen bzw. der kommunalen Gesellschaften (Ziffer 9 der 

Leitlinie) sind nicht dargestellt. 

Eine Anpassung der Steuerhebesätze (Ziffer 10 der Leitlinie) ist nicht geplant  

Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz durch Anpassung von Organisationsstrukturen (Ziffer 12 

der Leitlinie) werden konkret benannt.  

Maßnahmen zur Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit (Ziffer 13 der Leitlinie) wer-

den konkret benannt.  

Die durch die Leitlinie vorgegebene Struktur wird zwar verwendet, aber überwiegend nicht mit den 

Inhalten gefüllt, die zu erwarten sind. 

5.7.3 Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen 

Die finanziellen Auswirkungen einzelner Maßnahmen (aus Vorjahren) werden nicht dargestellt (für 

2012 wurden keine neuen Konsolidierungsmaßnahmen festgelegt). Das Haushaltssicherungskon-

zept schließt aber mit einer Übersicht der geplanten Defizitentwicklung bis 2016. Danach soll der 

Fehlbetrag von 4.844 T€ im Jahr 2011 sukzessive auf 2.900 T€ im Jahr 2016 reduziert werden. 

5.7.4 Zusammenfassung 

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen 

(§ 92 Abs. 4 lit. 3 HGO). Als Anlage zum Haushalt ist dies auch geschehen. Allerdings ist das 

Haushaltssicherungskonzept 2012 der Stadt Usingen in weiten Teilen ein Papier der Verwaltung 

(für die Politik), das beschreibt, berichtet und Möglichkeiten aufzeigt. Es ist keine Willensbekun-

dung der Stadtverordnetenversammlung und nicht deren Vorgabe, wie der Haushaltsausgleich 

erreicht werden soll. Es erfüllt damit in keiner Weise den vorgesehenen Zweck. 

6. Sonderprüfung Entwicklungsgebiet „Schleichenbach II“ 

Mit Datum vom 23.10.2006 schlossen die Stadt Usingen und die Terramag GmbH in Hanau einen 

städtebaulichen Vertrag sowie einen Betreuungsvertrag über die Erschließung und Vermarktung 

des allgemeinen Wohngebietes „Schleichenbach II“.  

Die Firma Terramag ist entsprechend der vertraglichen Bestimmungen Treuhänder der Stadt 

Usingen. Sie handelt im eigenen Namen und für Rechnung der Stadt Usingen. 

In Folge dieses Treuhandvertrages ist das wirtschaftliche und rechtliche Eigentum an den im Zu-

sammenhang mit dem Baugebiet entstandenen Vermögensgegenständen, Schulden, Erträgen, 

Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen der Stadt Usingen zuzurechnen und von dieser 

periodengerecht in die jeweils betreffenden Jahresabschlüsse aufzunehmen. 

Ein Ausweis in den Jahresabschlüssen seit 2006 ist unterblieben. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 gibt somit eine nicht zutreffende Darstellung der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage entsprechend § 112 Abs. 1 HGO wieder. 
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Der Treuhänder unterrichtet die Stadt entsprechend den rechtlichen Bestimmungen über die fi-

nanzwirtschaftliche Entwicklung des für die vertragliche Abwicklung eingerichteten Treuhandkon-

tos. Diese Berichterstattung stellt jedoch alleine die auf dem Treuhandkonto erzielten 

Einzahlungen und getätigten Auszahlungen dar. 

Eine Ableitung zu haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Entwicklungsmaßnahme „Schlei-

chenbach II“ sind hieraus nicht unmittelbar ableitbar. 

Zum 30.12.2012 weist das Treuhandkonto eine Unterdeckung in Höhe von rund 1,0 Millionen Euro 

aus. Diese ergibt sich Einzahlungen in Höhe von rund 14,0 Millionen Euro und Auszahlungen in 

Höhe von rund 15,0 Millionen Euro. 

Die Einzahlungen stammen aus Verkaufserlösen und dem Rückfluss von Erschließungskosten. 

Die Einzahlungen beinhalten neben den außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen 

auch Zuführungen zu den Sonderposten aus Beiträgen sowie möglicherweise weitere ordentliche 

Erträge, die den Haushaltsrechnungen der Jahre 2006 bis 2012 zuzurechnen gewesen wären. 

In den Auszahlungen werden als wesentliche Posten Erschließungskosten (rund 4,4 Millionen 

Euro, einschließlich der Erschließungsplanungen), Grundstücksumlegungen (rund 7,3 Millionen 

Euro), Honorare (rund 0,8 Millionen Euro), Zinsen (rund 0,6 Millionen Euro) und weitere unbe-

stimmte Ausgaben in Höhe von rund 0,7 Millionen Euro ausgewiesen. 

Die Grundstücksumlegungen stellen den Wert des städtischen Grundvermögens zu Beginn der 

Entwicklungsmaßnahme dar. Sie bilden die Grundlage der Ermittlung der Erträge aus den Grund-

stücksveräußerungen und wäre bis zu Ihrem Verkauf unter der Position Grund und Boden im 

Sachanlagevermögen der Stadt Usingen zu zeigen gewesen. 

Unter den Erschließungskosten werden undifferenziert die als Sachanlagen im Gemeingebrauch 

auszuweisenden Erschließungsbauten wie Kanalisation, Wasserversorgung und Straßen erfasst. 

Gegebenenfalls waren zum 31.12.2012 ein Teil der Erschließungsbauten noch als Anlagen im Bau 

zu führen. 

Die Honorare und die Zinsen wären als ordentliche Aufwendungen den Ergebnissen der betreffen-

den Haushaltsjahre der Stadt Usingen zuzurechnen gewesen. 

Eine Aussage über die sonstigen unbestimmten Ausgaben und ihre Haushaltswirksamkeit kann 

nicht getroffen werden. 

Nicht beurteilt werden kann, ob die Unterdeckung des Treuhandkontos eine genehmigte und bei 

der Stadt Usingen auszuweisende Kreditverbindlichkeit darstellt. Hierzu lagen uns zum Zeitpunkt 

der Prüfung keine Informationen vor. 

Des Weiteren sind keine Aussagen bezüglich des möglichen Ausweises weiterer Forderungen und 

Verbindlichkeiten, als zum 31.12.2012 noch nicht erfüllten Zahlungsverpflichtungen Dritter bzw. der 

Stadt Usingen, möglich. 
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Prüfungsbeanstandung 5: Fehlende Darstellung „Schleichenbach II" 

Die fehlende Abbildung der Entwicklungsmaßnahme „Schleichenbach II“ führt zu einer nicht den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Stadt Usingen im Jahresabschluss zum 31.12.2012. 

Weder im Anhang noch im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 werden 

ausreichende Informationen über die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Chancen und 

Risiken bereitgestellt.    

Stellungnahme der Stadt Usingen: 

Der Beginn der Entwicklung des Baugebietes Schleichenbach II fällt in den Zeitpunkt der Aufstel-

lung der Eröffnungsbilanz.  Da von Beginn an von der Politik eine eindeutige Transparenz bei der 

Entwicklung dieses Baugebietes gefordert war, wurde bewusst das  Entwicklungsvermögen 

Schleichenbach II als Sonderhaushalt geführt. 

Damit verbunden war auch die Absicht, zum Zeitpunkt der Abrechnung mit der Terramag, sowohl 

Gewinn oder Verlust, als auch die Grundstücke bilanziell zu buchen. Somit verblieben die Grund-

stücke in der städtischen Bilanz. Ergebniswirksame Buchungen durch Grundstücksverkäufe, Er-

schließungsbeiträge sowie Erschließungskosten wurden in den städtischen Ergebnisrechnungen 

nicht dargestellt.  

Die Aufarbeitung der jährlichen Finanzberichte von Terramag (durch die die städtischen Gremien 

jährlich einen Überblick über die Finanzlage von Schleichenbach II erhielten) hätte, nach den 

heutigen Erkenntnissen, von 2006 bis 2012 Verluste in den Jahresabschlüssen sowie deutliche 

Gewinne in den Jahresabschlüssen von 2013 bis 2016 bedeutet. 

Die Verwaltung wird in Zusammenarbeit mit der Terramag die Zahlen bilanzgerecht aufarbeiten 

und den Endstand im Jahresabschluss 2016 korrekt darstellen. Aus heutiger Sicht schließt die 

Entwicklungsmaßnahme mit einem Gewinn von rund 4 Mio. Euro ab, der 2016 (saldiert um bilanzi-

elle Folgen durch Anlagenab- und - zugänge) das außerordentliche Ergebnis 2016 verbessert. Die 

außerordentlichen Gewinne werden zur Reduzierung der kumulierten Haushaltsdefizite herange-

zogen. 
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7. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 

7.1 Fehlbetrag 

Die kumulierten Fehlbeträge belaufen sich auf 5.928.682,74 €. Davon betreffen 3.286.462,49 €7 

vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren und 2.642.220,25 € den Fehlbetrag des Jahres 2012. 

Der Fehlbetrag des Jahres 2012 setzt sich zusammen aus einem ordentlichen Fehlbetrag in Höhe 

von 3.034.084,67 € und einem außerordentlichen Überschuss in Höhe von 391.864,42 €.  

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Usingen ist noch als gegeben anzusehen. 

7.2 Zusammenfassung 

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2012 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und 

den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt entwickelt.  

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungs-

wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewesens hat - die Entwick-

lungsmaßnahme „Schleichenbach II“ ausnehmend - keine Feststellungen ergeben. Einwendungen 

gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem ab-

schließenden Ergebnis dieser Prüfung - die Entwicklungsmaßnahme „Schleichenbach II“ ausneh-

mend - nicht zu erheben.  

Die Vermögenswerte sind ausreichend nachgewiesen und - die Entwicklungsmaßnahme „Schlei-

chenbach II“ ausnehmend - richtig und vollständig erfasst. 

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften 

der HGO, GemHVO sowie der GemKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen 

Vorschriften aufgestellt. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben. 

7.3 Wesentliche Ergebnisse 

Es wird unter Berücksichtigung der Ausnahme des Entwicklungsgebiets „Schleichenbach II“ bestä-

tigt, dass 

 der Haushaltsplan eingehalten wurde, 

 die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vor-

schriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des 

Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Be-

achtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit ver-

fahren wurde, 

 das Vermögen richtig nachgewiesen ist, 

 die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet worden sind. 

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Usingen wird wie 

folgt zusammengefasst: 

                                                

7 Aufgrund Korrekturen von in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 doppelt erfassten Rücklagen, war der Ergebnisvortrag im korrigier-

ten Jahresabschluss zum 31.12.2012 (-3.286.462,49 €) gegenüber dem im zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss ausgewiesenen 

Ergebnisvortrag (-3.474.402,46 €) zu berichtigen. 
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Der Jahresabschluss zum 31.12.2012, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der Stadt 

entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Haushaltsführung erfolgt 

ordnungsgemäß. Unter Berücksichtigung der fehlenden haushaltswirtschaftlichen Erfassung und 

Abbildung der Entwicklungsmaßnahmen „Schleichenbach II“ geben die weitere Darstellung der 

Finanz- und Vermögenslage, der Liquidität und der Rentabilität zu Beanstandungen keinen Anlass. 

Bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen wurde - die 

nicht prüfbare Entwicklungsmaßnahme „Schleichenbach II unberücksichtigt - nach der gebotenen 

Wirtschaftlichkeit verfahren. 
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8. Eingeschränkter kommunaler Bestätigungsvermerk 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises dem 

Jahresabschluss der Stadt Usingen zum 31.12.2012 den folgenden eingeschränkten kommunalen 

Bestätigungsvermerk erteilt: 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung – 

unter Einbeziehung der Buchführung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2012 geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den 

gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrats der Stadt Usin-

gen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen. Die Prüfung ist so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 

durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-

chender Sicherheit erkannt werden. Dazu werden im Sinne einer risikoorientierten Prüfung die 

Prüfungshandlungen unter Berücksichtigung der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Usingen und der Erwartungen zu möglichen 

Quellen, Ausprägungen, Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten von Fehlern festgelegt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

grundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss mit dem Verzicht auf die Darstellung der für die Vermögens-, Ertrags- und Fi-

nanzlage der Stadt wesentlichen Entwicklungsmaßnahme „Schleichenbach II“ nicht vollständig den 

gesetzlichen Vorschriften und vermittelt deshalb nur bedingt ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Usingen. Wesentliche 

Vermögenswerte, Forderungen, Sonderposten und Schulden werden nicht ausgewiesen, Erträge 

und Aufwendungen nicht dargestellt sowie Ein- und Auszahlungen nicht abgebildet. 

 

Bad Homburg v.d. Höhe, den 31.05.2016 

Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes    Prüfungsleiter 

des Hochtaunuskreises 

 

 

 

Ludwig Maiworm       Jörg Krebs  

Verwaltungsdirektor       Verwaltungsbetriebswirt 
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9. Anlagen 

9.1 Bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf 

Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 

Anlagenintensität 90,52% 91,74% 86,95% 78,50% 

Eigenkapitalquote I 46,00% 43,23% 34,67% 37,99% 

Eigenkapitalquote II 58,16% 55,88% 45,94% 47,42% 

Fremdkapitalquote 40,54% 42,78% 52,74% 51,49% 

Kreditverschuldungsgrad 15,30% 18,12% 26,12% 25,19% 

Anlagendeckungsgrad I 50,82% 47,13% 39,87% 48,40% 

Anlagendeckungsgrad II 88,20% 83,52% 78,37% 85,78% 

Tabelle 16: Bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf, Teil I 

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme an. In der Pri-

vatwirtschaft liefert diese Kennzahl Anhaltspunkte für die Produktionskapazität und die Reaktions-

fähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen. Der überwiegende Teil des Anlagevermögens einer 

Kommune besteht aus Infrastrukturvermögen, Grundstücken und Gebäuden. Dieses Vermögen ist 

nicht primäre Basis für die Produktionskapazität. 

Eine für eine Kommune relevante Rahmenbedingung ist die demografische Entwicklung. In diesem 

Zusammenhang hat die Anlagenintensität eine gewisse Aussagekraft. Für die Handlungs- und 

Reaktionsfähigkeit einer Kommune hat die Anlageintensität insbesondere insofern Aussagekraft, 

als eine hohe Anlagenintensität in der Regel zu hohen Fixkosten (Abschreibungen, Erhaltungsauf-

wand) in kommenden Jahren führt. 

Die Eigenkapitalquote (I ohne, II mit Sonderposten) gibt den Anteil des Eigenkapitals an der 

Bilanzsumme an. Je höher die Eigenkapitalquote ist, umso unabhängiger ist die Kommune von 

den Entwicklungen der Zinsen am Kapitalmarkt. Außerdem ist eine hohe - im Mehrjahresvergleich 

mindestens stabile - Eigenkapitalquote ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei 

der Finanzierung der kommunalen Aufgaben mit Erfolg beachtet wurde. Ein solcher Erfolg spiegelt 

sich in den Kennzahlen für die Stadt Usingen nicht wider (die im Vergleich zum Vorjahr höheren 

Quoten resultieren aus den vorgenommenen Bilanzkorrekturen). 

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme an. Als „Gegenpo-

sition“ zur Eigenkapitalquote II gelten die Ausführungen dort mit „umgekehrten Vorzeichen“. 

Der Kreditverschuldungsgrad ist eine Teilbetrachtung zur Fremdkapitalquote und gibt den Anteil 

der Kreditverbindlichkeiten an der Bilanzsumme an. Treffender als die Fremdkapitalquote zeigt der 

Kreditverschuldungsgrad die Abhängigkeit von der Entwicklung an den Kapitalmärkten an und ist 

insbesondere ein Hinweis auf bestehende Zinsänderungsrisiken. 

Ein Viertel der Bilanzsumme der Stadt Usingen ist kreditfinanziert. Bei Verbindlichkeiten aus Kre-

ditaufnahmen in Höhe von 25,8 Mio. € bedeutet eine Erhöhung des Zinssatzes um einen Basis-

punkt (0,01%-Punkt) zusätzliche Zinskosten in Höhe von 2.580 € im Jahr. 

Der Anlagendeckungsgrad I gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigen-

kapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II gibt den Anteil des langfristigen Kapitals – Ei-

genkapital, Sonderposten, langfristigen Rückstellungen8, Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit > 1 

Jahr – am Anlagevermögen an. Mit einem Wert von (mindestens) 100% ist der Anlagendeckungs-

                                                

8 Aus Vereinfachungsgründen wurden (nur) die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen berücksichtigt. 
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grad II Hinweis auf die Einhaltung der Fristenkongruenz (so genannte „goldenen Bilanzregel“). 

Diese Regel wird in der Stadt Usingen nicht eingehalten. 

Neben den quotalen Beziehungen der Bilanzpositionen zueinander geben bestimmte Bilanzpositi-

onen „je Einwohner“ und deren Entwicklung im Zeitablauf Auskunft über das Investitions- und 

Finanzierungsverhalten der Stadt Usingen:   

Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 

Einwohnerzahl 13.257 13.316 13.403 13.432 

Anlagevermögen je Einwohner 5.037 5.168 5.287 5.992 

Eigenkapital je Einwohner 2.560 2.436 2.108 2.900 

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner 851 1.021 1.589 1.923 

Tabelle 17: Bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf, Teil II 

Die (überwiegend kreditfinanzierte) Investitionstätigkeit der Stadt Usingen führt zu entsprechend 

höheren Beträgen je Einwohner (im Jahr 2012 resultiert das höhere Eigenkapital je Einwohner aus 

den vorgenommenen Bilanzkorrekturen).  

Die relativen Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 

Einwohnerzahl k.A. 0,44% 0,65% 0,22% 

Anlagevermögen je Einwohner  0,44% 0,65% 0,22% 

Eigenkapital je Einwohner  2,61% 2,31% 13,32% 

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner  -4,85% -13,43% 37,55% 

Tabelle 18: Bilanzielle Kennzahlen im Zeitablauf, Teil III 
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9.2 Kennzahlen nach KGSt-Bericht 15/2014 

„Kommunalpolitisch steuern mit dem Haushalt“ 

Kennzahlen nach KGSt-Bericht 15/2014 "Kommunalpolitisch steuern mit dem Haushalt" 

Produktbereich 

Anteil des Aufwands des 
Produktbereichs an der 
Summe der Aufwendun-
gen aller Produktbereich 

Deckung des Gesamtauf-
wands des Produktbereichs 
durch Gesamterträge des 
gleichen Produktbereichs 

Ergebnis des Produktbereichs in 
Euro pro Einwohner 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

01 - Innere Verwaltung 16,31% 19,27% 16,15% 58,23% 63,76% 81,29% - 140,07 €  - 137,52 €  - 62,97 €  

02 - Sicherheit und Ordnung 3,99% 4,63% 5,44% 34,51% 36,20% 29,36% - 51,23 €  - 54,45 €  - 76,96 €  

03 - Schulträgeraufgaben Produktbereich wird von der Stadt Usingen nicht verwendet. 

04 - Kultur und Wissenschaft 0,71% 0,95% 1,04% 14,87% 7,25% 8,40% - 11,41 €  - 17,64 €  - 18,21 €  

05 - Soziale Leistungen 0,41% 0,49% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% - 7,29 €  - 8,05 €  - 7,81 €  

06 - Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe 

10,85% 11,90% 15,02% 33,02% 33,64% 29,98% - 152,09 €  - 157,33 €  - 222,40 €  

07 - Gesundheitsdienste Produktbereich wird von der Stadt Usingen nicht verwendet. 

08 - Sportförderung 1,76% 1,56% 2,31% 12,94% 15,19% 9,98% - 32,99 €  - 27,58 €  - 44,43 €  

09 - Räumliche Planung und 
Entwicklung 

0,85% 1,06% 1,53% 1,60% 4,96% 23,17% - 14,91 €  - 16,98 €  - 21,42 €  

10 - Bauen und Wohnen 0,42% 0,46% 0,47% 3,87% 3,14% 3,16% - 7,43 €  - 7,63 €  - 8,25 €  

11 - Ver- und Entsorgung  0,19% 0,09%  100,00% 100,00%  0,00 €  0,00 €  

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV 

7,92% 10,63% 7,93% 22,82% 25,10% 20,25% - 133,23 €  - 151,05 €  - 135,84 €  

13 - Natur- und Landschaftspflege 4,47% 5,82% 4,17% 87,18% 83,91% 75,09% - 12,60 €  - 18,93 €  - 26,12 €  

14 - Umweltschutz 0,16% 0,83% 0,07% 2,20% 78,84% 2,69% - 2,74 €  - 2,70 €  - 1,82 €  

15 - Wirtschaft und Tourismus 0,87% 1,13% 3,48% 9,58% 8,39% 6,84% - 17,07 €  - 20,29 €  - 71,93 €  

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 51,27% 41,09% 41,83% 23,28% 27,50% 48,87% - 702,36 €  - 491,12 €  - 377,85 €  

Tabelle 19: Kennzahlen nach KGSt-Bericht 15/2014 

Zur Kennzahl „Anteil des Aufwands des Produktbereichs … 

a) Aufwand pro Produktbereich (Zähler): Ordentliche Aufwendungen wie Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwen-

dungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zin-

sen und sonstige Finanzaufwendungen, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Steueraufwendungen, 

Aufwendungen der sozialen Sicherung. Zur Grundzahl gehören nicht die Aufwendungen für interne Leistungen und nicht die 

außerordentlichen Aufwendungen. 

b) Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts (Nenner): die o. g. Aufwandsarten werden analog unter Heranziehung der Ergebnis-

rechnung berücksichtigt. 

Zur Kennzahl „Deckung des Aufwands des Produktbereichs durch Erträge des gleichen Produktbereichs … 

a) Erträge des Produktbereichs (Zähler): Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ soll nicht in die Grundzahl einbezogen 

werden. Ebenfalls nicht einbezogen werden die außerordentlichen Erträge. Im Übrigen werden alle anderen Ertragsarten ein-

schließlich der Erträge aus internen Leistungsverrechnungen bei der Erfassung der Grundzahl berücksichtigt. 

b) Aufwand des Produktbereichs (Nenner): Definition und Erfassung dieser Grundzahl wie oben unter a) „Aufwand pro Produkt-

bereich“, allerdings einschließlich der Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen; zur Grundzahl gehören nicht die 

außerordentlichen Aufwendungen. 

Zur Kennzahl „Ergebnis des Produktbereichs in Euro pro Einwohner“: 

a) Ergebnis (Zähler): Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen und Er-

träge aus internen Leistungen, aber ohne Berücksichtigung der Ertragsart "Steuern und steuerähnliche Abgaben" und ohne 

Berücksichtigung von: außerordentlichen Erträgen, außerordentlichen Aufwendungen, Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren. 

b) Einwohner (Nenner): Arithmetischen Mittel aus Einwohnerzahl am Jahresanfang und Jahresende gemäß Bevölkerungsstatis-

tik. 

c) Bei der Interpretation dieser Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 

nicht, die entsprechenden Aufwendungen (einschließlich z.B. Kreisumlage) aber einbezogen werden, 
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10. Vollständigkeitserklärung 
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11. Jahresabschluss 2012 der Stadt Usingen 

Da die Stadt Usingen den Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 

31.12.2012 nicht entsprechend den geänderten Vermögensrechnungswerten angepasst hat, sind 

auf den nachfolgenden Seiten nur die Vermögensrechnung zum 31.12.2012 sowie die Gesamter-

gebnis- und die -finanzrechnung für 2012 wiedergegeben. 



 





 




